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Gemeinde Neubiberg 

 

Gemeinderat  

Sitzung am 11.05.2026, TOP Nr. 8.5 

  

   

 

Sachgebiet: Organisation und Recht 

Vorlage Nr.: 2026/6507 

 

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Gemeinderat 11.05.2026 öffentlich Beschluss 

 

 

Ferienausschuss 

 

Sachverhalt: 

 

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde hinsichtlich der Handlungsfähigkeit einer Kommune der nach der 

Gemeindeordnung mögliche „Ferienausschuss“ wiederentdeckt, da er in der kommunalen Praxis kaum mehr 

eine Rolle spielte. Daher wurde bereits zur Amtsperiode 2008 auch keine entsprechende Regelung mehr im 

Geschäftsordnungsmuster des Bayerischen Gemeindetages mehr aufgenommen. 

 

Der Ferienausschuss ist in Art. 32 Abs. 4 GO wie folgt geregelt: 
1Der Gemeinderat kann in der Geschäftsordnung eine Ferienzeit bis zu sechs Wochen bestimmen. 2Für die 

Dauer der Ferienzeit ist ein Ferienausschuss nach den für beschließende Ausschüsse geltenden Vorschriften zu 

bilden, der alle Aufgaben erledigt, für die sonst der Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuss zuständig 

ist; die Absätze 2 und 3 sind nicht anzuwenden. 3Der Ferienausschuss kann jedoch keine Aufgaben erledigen, die 

dem Werkausschuss obliegen oder kraft Gesetzes von besonderen Ausschüssen wahrgenommen werden 

müssen oder nach der Geschäftsordnung nicht vom Ferienausschuss wahrgenommen werden dürfen. 

 

Dies bedeutet, dass der Ferienausschuss einen „verkleinerten“ Gemeinderat darstellt und an dessen Stelle 

entscheidet. Zwingende Voraussetzung für den Ferienausschuss ist die Festlegung einer Ferienzeit in der 

Geschäftsordnung. 

 

Die Sprecher*innen der Fraktionen sprachen sich in den Vorabstimmungen zur Geschäftsordnung für die 

Einrichtung eines Ferienausschusses (wie in der vorherigen Amtsperiode) aus und verständigten sich auf die 

festgelegte Ferienzeit auf den Zeitraum der Sommerferien. 

 

Sitze Partei/ 

Wähler- 

gruppe/ 

Mitglied  Vertreter / innen  

 Fraktion  1. 

Vertreter/-in 

2. 

Vertreter/-in 

3. 

Vertreter/-in 

4. 

Vertreter/-in 

1 CSU Ellmann 

Michaela 

    

2 CSU Simon 

Christiane 

Bogner 

Leon 

Höpken 

Volker 

Gehringer 

Nicola 

Jochum 

Lukas 

3 CSU Rott     
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Bernhard 

4 CSU Lilge 

Hartmut 

    

5 GRÜNE/ödp  

 

    

6 GRÜNE/ödp  

 

    

7 GRÜNE/ödp  

 

    

8 SPD Gerner 

Elisabeth 

 

Weber 

Neal 

Weiß 

Maria 

  

9 Die 

UNABHÄNGIGEN 

Konopac 

Stephanie 

Höcherl 

Reiner 

   

10 FDP Harraeus 

Michael 

Weigle 

Michael 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Besetzung des Ferienausschusses entsprechend der Auflistung: 

 

Ferienausschuss 

 

Vorsitzender:  1. Bürgermeister 

Vertreter:  2./3. Bürgermeister/-in 

 

 

Sitze Partei/ 

Wähler- 

gruppe/ 

Mitglied  Vertreter / innen  

 Fraktion  1. 

Vertreter/-in 

2. 

Vertreter/-in 

3. 

Vertreter/-in 

4. 

Vertreter/-in 

1 CSU Ellmann 

Michaela 

    

2 CSU Simon 

Christiane 

Bogner 

Leon 

Höpken 

Volker 

Gehringer 

Nicola 

Jochum 

Lukas 

3 CSU Rott 

Bernhard 

    

4 CSU Lilge 

Hartmut 

    

5 GRÜNE/ödp  

 

    

6 GRÜNE/ödp  

 

    

7 GRÜNE/ödp  

 

    

8 SPD Gerner 

Elisabeth 

 

Weber 

Neal 

Weiß 

Maria 

  

9 Die 

UNABHÄNGIGEN 

Konopac 

Stephanie 

Höcherl 

Reiner 

   

10 FDP Harraeus 

Michael 

Weigle 

Michael 
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